
1. Änderungssatzung 

der Satzung über das Wahlverfahren 
zu den Elternkuratorien für die Kindertageseinrichtungen 

in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Vorharz 
vom 10.03.2020 

Auf Grund der $$ 5, 8 Abs. 1, 45 Abs. ? Nr. I und $ 90 Abs. 1 Nr. 4 
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA), $ 2 Abs. I Nr. 4 des Gesetzes über die Verbandsgemeinde in 
Sachsen-Anhalt (Verbandsgemeindegesetz — VerbGemG LSA) und 
dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesein- 
richtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderför- 
derungsgesetz - KiFöG) vom 05. März 2003 (GVBl. LSA S. 48) in 
den derzeit geltenden Fassungen hat der Verbandsgemeinderat in seiner 
Sitzung am 12.09.2022 folgende Satzungsänderung beschlossen: 

Artikel 1 

$ 3 Wahlrecht und Wählbarkeit 
Im Abs. 2 wird der letzte Satz „Briefwahl ist nicht zulässig‘ gestrichen. 

$ 10 Sprachliche Gleichstellung wird wie folgt geändert: 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für Personen 
mit männlichem, weiblichem oder diversen Geschlecht sowie Personen 
ohne Geschlechtsangabe. 

Artikel 2 

Die Änderungssatzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

Wegeleben. 04.10.2022 
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